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Zweiter Brief

uͤber den Formularienzwang .

Was Du mir von den Nachtheilen des , bei

euch in Rechtspolizeiſachen eingefuͤhrten , abſo —
luten Formularienzwanges geſchrieben haſt , hat

mich mit Kummer erfuͤllt . Es iſt traurig , wahr —

nehmen zu muͤſſen , wie ſchnell und uͤppig in un⸗

ſeren Tagen das Unkraut emporkoͤmmt , waͤh —
rend die Pflanze des Guten nur langſam und

kuͤmmerlich gedeihen will !

Auch ich finde den Grund der uͤbereilten

Verbreitung deg Formularienweſens in der all —

zugroßen Furcht , welche einigen Amtsreviſoren

ihre Dienſtverantwortlichkeiten eingefloͤßt haben ,
allein ich zweifle ſehr , daß man das rechte Mit⸗

tel , dem Uebel vorzubeugen , getroffen hat .
Wenn es aber auch moͤglich waͤre , unter der

Vormundſchaft von Formularien ſich einer groͤß—
eren Sicherheit zu erfreuen , als bei der freien

Anwendung der Geſetze , ſo wuͤrden doch die

Nachtheile der Entmuͤndigung einer ganzen Claſſe
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von Perſonen zu groß ſeyn , um von den Verz

guͤnſtigungen aufgewogen zu werden , welche ein

abſoluter Formularienzwang der ſelbſtſuͤchtigen

Bequemlichkeit einiger Amtsreviſoren etwa ver —

ſchaffen koͤnnte .

Ich bin weit davon entfernt , zu behaupten ,
daß es in der Rechtspolizei keine Formen ge⸗

ben duͤrfe. In einer Welt , wo die Wahrneh⸗

mung der Dinge , und ſelbſt die Gedankenaͤuſſe⸗

rung auf ſinnlicher Verkoͤrperung beruht , iſt die

Form , uͤberhaupt genommen , allerdings beach⸗

tungswerth , und ſie muß es in der Rechtspolizei

vorzugsweiſe ſeyn , weil die Bildung und die

Intelligenz der betreffenden Beamten leider !

nicht immer den Anforderungen entſpricht , wel⸗

chen ſie vermoͤg ihrer Stellung genuͤgen ſollten .

Die Frage iſt nur die : muß die Form dem

Weſen folgeun , ober umgekehrt das

Weſen der Form ?
Ich bin der einfaͤltigen Meinung , daß ſich

der Rock des Schneiders nach dem Koͤrper des

Menſchen , und nicht der Koͤrper des Menſchen

nach dem Rock des Schneiders zu richten habe .

Damit will ich aber Deinem Urtheile keineswegs

vorgreifen , ich uͤberlaſſe vielmehr Dir und jedem

Vernuͤnftigen die Beantwortung meiner Frage

Sie entſcheidet den Werth der Form uͤberhaupt ,

und liefert den richtigen Maasſtab zu deren ver⸗

haͤltnißmaͤßigen Anwendung .

Die Form begegnet uns in der Rechtspolizei
2
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unter zweierlei Geſtalten , je nachdem ſie ſich aus

den Verfuͤgungen des Geſetzes oder durch die

Erforderniſſe einer guten Geſchaͤftsordnung “)

gebildet hat . Die geſetzlichen Formen gehoͤren

zur Weſenheit der Geſchaͤfte , ſie ſind daher all —⸗

gemein und unveraänderlich . Die Formen

der Geſchaͤftsordnung koͤnnen auf die Eigenſchaf —

ten der Allgemeinheit und Unveraͤn⸗

derlichkeit keinen Anſpruch machen , ſo lange

ſie nicht etwa durch eine Notariats - oder Re —

viſoratsinſtruktion , ebenfalls auf geſetzlichem

Wege vorgeſchrieben ſind . Selbſt in dieſem Falle

) Eine gute Geſchäftsordnung beſchäftigt ſich ledig⸗

lich mit der ſyſtematiſchen Darſtellungsart aber

nie mit Vorſchriften über die Wortfügung und

den Wortlaut . Wenn ich daher z. E. ſchreibe :

„ Vor dem Commiſſär des Amtsreviſorats N.

„ erſcheint heute der Salinen - Inſpektor N. N.

„ von . “ ſo wird die Urkunde eben ſo giltig

und jedenfalls ſprachrichtiger ſeyn , als wenn

ich dafür nach irgend einem Formular ſetze :

„ Bor mir , dem vom Großherzoglichen Amts⸗

„ reviſorat N. beauftragten ) Commiſſär ,

„erſcheint der Salzſalinen - Inſpektor N. N.

wohnhaft zu . “ Eine ſolche Abweichung vom

Formular wäre bei einem ächten Formularien —

—Schmidt aber ſchon ein Capitalverbrechen , und

der Commiſſär dürfte froh ſeyn , mit rother

Dinte durchzukommen , da ſothaner hochnoth —

peinlicher Frevel mit Vernichtung der Urkunde

und der Strafe unentgeldlicher Umſchreibung

gerügt zu werden verdiente .
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haͤtten wir das nicht zu befuͤrchten , woruͤber Du

Dih beklagſt . Der Wortlaut und die Wort⸗

fuͤgung kann in unſerem aufgeklaͤrten Jahrhun⸗

dert nie Gegenſtand einer geſetzlichen Vorſchrift

werden , denn nichts kann dem wahren Philo⸗

ſophen , — was doch der Geſetzgeber nothwendig

ſeyn muß —veraͤchtlicher vorkommen , als eine

pedantiſche Sylbenſtecherei , die das Gedaͤchtniß

ebenſoſehr belaͤſtiget, als ſie den Verſtand an⸗

eckelt.
« Kraͤnkend iſt es , — ſagſt Du mit Recht —

fuͤr den ſelbſtdenkenden Commiſſaͤr , wenn ihm

aͤder Amtsreviſor im Bewußſeyn ſeiner — durch

edie unbedingteſte Abhaͤngigkeit des Gehülfen

«begruͤndeten — Machtvollkommenheit beſiehlt :

eſtatt des Wortes « Foderungenes in

einem Vermoͤgensverzeichniß KLseinzuneh —

emende Schuldenss zu ſetzen ; wenn er ihm

edas Wort &6Schuldenss ſtreicht , und da⸗

« får mit der Wichtigkeit eines vollkommenen

« Grammatikers « „ « zu bezahlende Schul —

edenss ſchreibt , und zwar aus keinem beſſern

Grunde , als weil fein Formular diefe Aus⸗

druͤcke gebraucht .
;

Sh bitte Dih , vertraue Deinen Verdruß

den jungen gebildeten Juriſten nicht , welche Du

zu Freunden haſt . Du wuͤrdeſt ihnen einen

neuen Behelf zu dem Satze liefern : daß wir in

der Rechtswiſſenſchaft das ſeyen , was der Bader

in ber Arzneikunde , der nur darum fo begierig
2 *



nach den Kunſtwoͤrtern des gelehrten Arztes

ſchnappt , weil er glaubt , daß ein techniſcher
Brocken bei einer ſchlechten Arznei das wirkt ,

was beim Teufelsbanner die Beſchwoͤrungs —
formel . —

Unſer Wirkungskreis beſchraͤnkt ſich nicht auf

ein todes , gehaltloſes Formenweſen , wir ge —

nuͤgen unſerer Beſtimmung nicht , wenn wir mit

einem Buͤndel Formularien von einem Orte zum

andern ziehen , und fuͤr die vorkommenden Rechts⸗

polizei⸗ und Staatsſchreiberei - Geſchaͤfte , die

paſſendſten Muſter von Wort zu Wort

abſchmieren ? ) , wobei wir in ſtumpfer Gei —

) Unſer wakerer Veteran Rheinländer wünſcht

gewiß keine ſo blinde Nachahmung ſeiner For —

mularien , die ein höchſt verderblicher Mißbrauch

ſeiner wohlmeinenden Abſichten iſt , wie die

Vorrede zu ſeinem Rechtsfreund deutlich genug

beweißt . Dieſes ſchätzbare Werk , — das in der

Hand eines jeden Staatsſchreibers zu ſeyn ver —

dient ,—ſoll „ beſonders dem ängſtlichen

Anfänger “ ein freundlicher Rathgeber , ein

erwünſchter Wegweiſer , aber kein Geſetz ſeyn ,

an deſſen Wortlaut man ſich ſtrenge binden ,

in deffen beiſpielweiſe Muſter man nun alle ,

wenn auch noch ſo verſchiedene Fälle , ein -

propfen muß .

In welche beſchämende Verlegenheit wird ſich

der , fo gang an Formularien gewöhnte , Com⸗

miſſär verſetzt ſehen , wenn er einmal vor ge -
bildeten Leuten fhleunig fein Amt handlen

fol , und zufällig das paſſende Formular niht

»
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ſtesträgheit nicht ſelten deren Inhalt dem Willen
des gutmuͤthigen Landmanns vorziehen , auf⸗

zwängen , damit wir nur nicht uͤber die Graͤn⸗

zen des Formulars hinausdenken muͤſſen . “)

Unſere Vernunft erſchlafft , unſer Gemuͤth

verarmt , und unſer Verſtand verkuͤmmert unter

dem Druück dieſes Zwanges ; ein fórmliher Geiz

ſtesbanquerott iſt unvermeidlich . — Und was fuͤr

Hoffnungen gewaͤhren wir dem Staate als deſſen

kuͤnftige Diener ? Werden wir geſchickt dazu

ſeyn , die Angelegenheiten anderer zu leiten , zu

ordnen und zu pruͤfen, die wir ſelbſt unſer gan⸗
zes Leben unter der Vormundſchaft von Formn⸗

larien zugebracht haben ? —

Unſer Beruf iſt edler , ſeine Motive ſind an⸗

ziehender , und der Zweck iſt erhabener .

Zu den werthvollſten Vorzuͤgen des buͤrger⸗

lichen Lebens in civiliſirten Staaten , gehoͤrt die

Freiheit der Menſchen , uͤber ihre zeitlichen Guͤter

zu verfuͤgen , und durch ſelbſtgeſchaffene Geſetze

Vertraͤge ) ſich zu einem gewiſſen erlaubten Zwecke

— —

bei der Hand hat ? Wird er nicht die traurige

Figur des Lahmen ohne Krücke ſpielen ? —

) Es wird erzählt : Ein Brautpaar , das ſich auf

das Nichtgemeinſchaftsgeding ehelichen wollte ,

habe am Ende mit der reingeſetzlichen Güter⸗

gemeinſchaft vorliebnehmen müſſen , weil ſich

das Formular über die Nichtgemeinſchaft dies —

malf in der Maͤppe des Herrn Commiſſärs nicht

vorfinden ließ !



gegen einander verbindlich zu machen . In die —

ſem weiten Geſichtskreis der ungebundenen ſtaats — |

buͤrgerlichen Willensaͤuſſerung ſteht der Staats —

ſchreiber allein, mit dem ehrwuͤrdigen Berufe : als *
geſetzkundiger Rathgeber , als unpartheiiſcher

Vermittler , als gewandter , ſeiner Sprache voll —

maͤchtiger Geſchaͤftsmann die intereſſanteſten

Angelegenheiten der Unterthanen gewiſſenhaft zu

ordnen , zu foͤrdern , in ſcharfbezeichnenden Aus —

druͤcken zu beurkunden , und ſein Werk zu hu —ͤ
ten ) , wie einen wunderthaͤtigen Talisman ,
an deſſen Exiſtenz das Gluͤck, die Einigkeit und

der Wohlſtand der Familien gekettet iſt . Und

ein geiſtloſer , ſportelſuͤchtiger Formularienſchrei —
ber ſollte dieſen erhabenen Beruf auszufuͤllen im

Stande ſeyn 2 ! —

Der Formularienzwang hemmt die freie Gei —

ſtesentwicklung , die ſelbſtſtaͤndige Geiſtesthaͤtig —
keit des Theilungskommiſſaͤrs , der von fruͤher
Jugend an , in das ſchmaͤhliche Joch geiſtiger
Selaverei geſpannt , dem Staate nur ſo lange
eine (uͤbrigens ſehr zweifelhafte ) Brauchbarkeit

gewaͤhrt, als die Formen beſtehen , an die er

ſich feſt geklammert hat . Wenn die Art der Zeit
den alten abgelebten Baum zu Boden ſtreckt , ſo lY

ftirbt auch dag Moog , dag feine Nahrung von

ihm empfangen hat , aber der Formularienſchrei —

rg *) Dies bezieht fih auf den erten Brief Über die %
Teſtamentsaufbewahrung .
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ber will ſelbſt dann noch auf Koſten des Staates

vegetiren , wenn das Element , in dem er ſich

bewegen konnte , laͤngſt untergegangen iſt .
Obgleich ich Deine Geſinnungen in Bezug

auf das Formularienweſen im Allgemeinen theile ,

ſo kann ich Dir doch in der prophetiſchenMei⸗

nung nicht beitreten : daß unſer Inſtitut Gefahr

laufe , in jene Zeit finſterer Pedanterie zuruͤckzu⸗

ſinken , wo die Formen dergeſtalt uͤberhand ge⸗

nommen hatten , daß ein zur Nachtzeit errichtetes

Inſtrument nur dann fuͤr guͤltig gehalten wurde ,
wenn bei deffen Auffaſſung drei Lichter gebrannt

hatten . “)

Unſer Hohes Juſtizminiſterium beſteht aus

Maͤnnern , die ſo einſichtsvoll als gerecht und

aufgeklärt ſind ; es iſt daher mit Grund zu er⸗

warten , daß das Unweſen Graäͤnzen finden
werde . Der Himmel ſchuͤtze Dich .

) Vollſtändiges nach dem Curialſtilo eingerich .

tetes Formular von J . Jodoco Beck . Frank⸗

furt bei Georg Chriſtoph Lechners Wtw . 1734 .


	[Seite]
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23

